
wörtliche Arbeit sie dabei ständig ent' 
wickeln müssen.
Die Parteiorganisationen in den Mini' 
sterien und staatlichen Organen, die 
infolge der besonderen Arbeitsbedingun' 
gen des Staatsapparates keine Kontroll' 
funktionen ausüben können, sind vers 
pflichtet, Unzulänglichkeiten und Fehler 
in der Arbeit der betreffenden Institution 
und der einzelnen Mitarbeiter zu signali' 
sieren und ihre Unterlagen undVorschlä' 
ge dem Zentralkomitee beziehungsweise 
den zuständigen Parteiorganen sowie den 
verantwortlichen Parteimitgliedern, die 
in leitenden Funktionen der Ministerien 
und staatlichen Organe tätig sind, zu 
übermitteln.
Die Parteiorganisationen in den staat
lichen Organen unterstehen in ihrer pro' 
pagandistischen, agitatorischen und par' 
teiorganisatorischen Tätigkeit den Stadt' 
oder Kreisleitungen, zu deren Bereich 
sie gehören. In den speziellen Fragen der
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